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Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Haus der Jugend - Jahresabschluss 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von -
4.674,74 € (gem. Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO zur Kenntnis ge
nommen. 

2) Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.674,74 € wird nach § 26 Abs. 3 GemHVO-
Doppik mit der Ergebnisrücklage verrechnet.

3) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Rechnungsprüfungsausschuss am 
13.09.2018 abschließend beraten wurde (VO/2018/06232), wird zur Kenntnis 
genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
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Ja (Anlage 1)

Begründung:
Nach § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll der Jahresfehlbetrag aus Mitteln der Ergebnisrückla-
ge ausgeglichen werden. 

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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Abkürzungsverzeichnis 

GemHVO–Doppik - Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung 

HdJ - Haus der Jugend 

HL - Hansestadt Lübeck 

ILA - Interne Leistungsabrechnung 

JA - Jahresabschluss 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung Haus der Jugend (HdJ) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in der Hansestadt Lübeck (HL). 
Die Stiftung wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Mit den Mitteln der Stiftung sollen Ein-
richtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden. 
Zu dem Vermögen der Stiftung gehören zwei Flurstücke in der Straße Fegefeuer 16. Ur-
sprünglich war auf diesem Grundstück ein Waisenhaus vorhanden. Dieses wurde im Zwei-
ten Weltkrieg jedoch zerstört. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell ein Kindergarten. 
Die Stiftung erhält für die Nutzung des Grundstücks einen Erbbauzins. 
Des Weiteren gehört der Stiftung der Gebäudeteil des Burgtors, in dem das Jugendzentrum 
Burgtor untergebracht ist. Das hierzu gehörende Grundstück befindet sich im Eigentum der 
HL. Die Stiftung ist erbbauberechtigt. Die HL kommt für die laufenden Lasten des Grund-
stücks auf. Außerdem ist geregelt, dass die HL für die gesamte bauliche Instandhaltung des 
Gebäudes inkl. der Instandsetzung des Inventars sowie die Ausführung von Schönheitsre-
paraturen zuständig ist. Es besteht eine Verpflichtung der HL, das Gebäude in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten. 
Die Stiftung verfügt außerdem über Geldvermögen. 

1.1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung HdJ wird gemäß § 5 ihrer Satzung nach den Vorschriften der GO durch die HL 
verwaltet. Der Bereich Jugendarbeit ist mit diesen Aufgaben betraut. Unter anderem wird 
dort über die Anträge auf Zuwendungen aus Stiftungsmitteln entschieden. Es handelt sich 
um Treuhandvermögen entsprechend § 98 GO, wonach die Jahresabschlüsse der Prüfung 
durch das RPA unterliegen. 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss der Stiftung des Jahres 2011. Der Jahresab-
schluss wurde im Juli 2017 vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA im Dezember 
2017 inklusive der prüffähigen Unterlagen elektronisch zur Prüfung vorgelegt. 

§ 95 n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresab-
schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-
det und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 
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Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Es liegt eine Vollständigkeitserklärung vor, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen 
Vermögenswerte etc. richtig enthalten sind. 

Ein Teil des Anlagevermögens (bebaute Grundstücke) wurde nicht weitergehend betrachtet, 
da sich hier im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen ergeben haben. Ebenso wurden 
das Stiftungskapital und die Allgemeine Rücklage nicht explizit geprüft, da sich die Beträge 
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben. 

1.2 Prüfungsunterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Prüfung herangezogen: 

− Jahresabschluss 2011 

− Buchungsunterlagen des Bereiches 1.201 - Haushalt und Steuerung. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2011 wurde am 24.02.2011 von der Bürgerschaft beschlossen (§ 98 
Abs. 2 GO). 

2 Jahresabschluss 2011 

Im Folgenden werden die Bilanz, die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dargestellt. 

2.1 Bilanz 

Die Bilanz entspricht den formalen Vorschriften des § 48 GemHVO–Doppik. Die Vorjahres-
werte stimmen - bis auf die Ergebnisrücklage – mit dem JA 2010 überein. Diese Abwei-
chung ist allerdings positiv zu werten, da der Wert der Ergebnisrücklage auf den Wert in 
der Eröffnungsbilanz korrigiert und somit der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag 2010 nicht –
 wie im JA 2010 enthalten und vom RPA beanstandet – gleich verrechnet, sondern als Jah-
resfehlbetrag des Vorjahres im JA 2011 ausgewiesen wurde. 
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2.1.1 Anlagevermögen 
 

Kontenart 0500 18.299,00 EUR 

Die Stiftung verfügt u. a. über Sachanlagen in Form von Bauten auf fremdem Grund und Bo-
den (Gebäudeteil Jugendzentrum Burgtor). 

Der Wert des Gebäudeteils hat sich von 22.488,00 EUR im Vorjahr auf 18.299,00 EUR (siehe 
hierzu Punkt 2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen) verringert. 

2.1.2 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 
 

Kontenart 179 171.185,26 EUR 

Die Stiftung hat Gelder in Höhe von 157.300,00 EUR bei der HL zu einem fest vereinbarten 
Zins angelegt. Die Stiftung hat für die Summe von 144.300,00 EUR für das Jahr 2011 Zinsen 
in Höhe von 1.659,45 EUR (Zinssatz 1,15 %) und für die Summe von 13.000,00 EUR Zinsen 
in Höhe von 182,00 EUR (Zinssatz 1,40 %) erhalten. 

Der Restbarbestand (geführt auf dem Konto 1791991118) wurde ebenfalls von der HL ver-
waltet. Hierbei handelt es sich um Mittel der Stiftung, die nicht für einen festgelegten Zeit-
raum bei der HL angelegt worden sind. Es sind kurzfristig verfügbare Mittel, die von der HL 
für die Stiftung verwaltet werden (Gelder wie auf einem Kontokorrentkonto). 

2.1.3 Ergebnisrücklage 
 

Konto 2030000000 6.599,12 EUR 

Die Ergebnisrücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.524,58 EUR verringert. Es 
handelt sich dabei um die Verrechnung mit dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag 2010. 

2.1.4 Jahresfehlbetrag 

Die Stiftung hat einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.674,74 EUR erwirtschaftet. Dieser Be-
trag stimmt mit dem Ergebnis der Ergebnisrechnung überein. 
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2.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung erfüllt die Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Mus-
ter wurde eingehalten. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen 
Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die Stiftung hat durch die gesunkenen Finanzerträge aus der Geldanlage auch im Jahr 2011 
geringere Erträge als in der Haushaltsplanung angenommen generiert und ist außerdem 
hohen Abschreibungen ausgesetzt. Des Weiteren wird die Stiftung durch ILA-Kosten an die 
HL belastet. Für die Jahre 2010 und 2011 muss die Stiftung jeweils 1.200,00 EUR aufwen-
den. Der Aufwand für 2010 wurde in 2011 gebucht. 

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge) 
 

Kontenart 441 505,98 EUR 

Die Stiftung erhält jährlich eine Miete in Höhe von 462,50 EUR sowie Erbbauzinsen in Höhe 
von 43,48 EUR jeweils für das Flurstück Fegefeuer 16 pro Jahr (Erbbauvertrag vom 
14.12.1961, Laufzeit bis zum 31.03.2059, der Mietvertrag liegt dem RPA derzeit noch nicht 
vor). Weitere Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten sind nicht vorhanden. Der Haus-
haltsansatz belief sich auf 600,00 EUR. 

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen 
 

Kontengruppe 57 -4.089,00 EUR 

Geplant wurde ein Haushaltsansatz von 1.600,00 EUR. Die Überschreitung resultiert aus 
dem Wechsel zur Doppik und der damit einhergehenden Neubewertung des Anlagevermö-
gens und der hier zugrunde gelegten kürzeren Abschreibungsdauer (70 Jahre statt 80). Das 
Gebäude des Jugendzentrums (Burgtor) wurde mit einem Restwert von 26.577,61 EUR 
veranschlagt. Vom Bereich Gebäudemanagement wurde 2010 nach dem Sachwertverfahren 
unter Verwendung des Typenblatts 9 ein rückindizierter Gebäudewert in Höhe von 
286.220,37 EUR ermittelt. Unter Berücksichtigung der Alterswertminderung für die Zeit der 
Nutzung wurde der o. g. Restwert errechnet. 

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik 
der Wert des Anlagevermögens, der durch die oben beschriebene Sachwertermittlung 
ermittelt wurde, übernommen. Nach Auffassung des RPA wurde die Bewertung des Gebäu-
des nach dem Sachwertverfahren allerdings fehlerhaft vorgenommen. Es wurde anstelle des 
Typenblatts 10 „Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten“ das Typenblatt 9 „Saalbauten“ 
verwendet, sodass ein zu hoher Grundflächenpreis zugrunde gelegt wurde (1.290 EUR/m² 
statt 855,00 EUR/m², die Bruttogrundfläche beträgt 2.026,2 m²). Die Gesamtnutzungsdauer 
wurde mit 70 Jahren statt der üblichen 80 Jahre angegeben. Im Weiteren wurden die zum 
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01.01.2010 vorhandenen Baumängel und Bauschäden nicht in Abzug gebracht. Das RPA ist 
der Ansicht, dass das Gebäude nur mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 EUR als 
Restbuchwert hätte ausgewiesen werden dürfen. 

Es ist aus Sicht des RPA nachvollziehbar, dass im Rahmen der Umstellung auf die Doppik 
von der Möglichkeit des § 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht wurde, damit die 
zügige Erstellung der Eröffnungsbilanz möglich war. Die Möglichkeit des § 55 Abs. 5 
GemHVO-Doppik entbindet die Gemeinde nicht davon, dass sie ihre Vermögensnachweise 
auf sachliche Richtigkeit überprüfen muss. Da nach Auffassung des RPA hier eine fehler-
hafte Bewertung vorliegt, ist eine Korrektur der Bewertung vorzunehmen. 

Von einer Neubewertung des Gebäudes und damit verbunden mit einer Änderung des in der 
Eröffnungsbilanz zugrunde gelegten Restbuchwertes wird gemäß Lagebericht wegen des 
damit einhergehenden Aufwands verwaltungsseitig abgesehen. 

Das RPA vertritt diesbezüglich weiterhin die Auffassung, dass hier eine Änderung vorge-
nommen werden sollte, da die Stiftung ansonsten ungerechtfertigter Weise mit einer hohen 
Abschreibungslast konfrontiert wird. 

2.2.3 Transferaufwendungen 
 

Kontengruppe 53 500,00 EUR 

Die Stiftung hat aus ihren Mitteln die o. g. Summe im Jahr 2011 ausgeschüttet. Die Auszah-
lung unterstützte die Aktionswoche „Alkohol“ in Lübeck. Diese fand in der Zeit vom 21. – 
29.05.2011 in der Hansestadt Lübeck statt. Kooperationspartner hierbei waren u. a. einige 
Schulen sowie das Jugendamt der HL. 

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

Kontenart 540 2.500,00 EUR 

Die Stiftung muss 2011 insgesamt 2.400,00 EUR an die HL für sogenannte ILA Aufwendun-
gen zahlen. Die Zahlung beinhaltet die Aufwendungen für die Jahre 2010 und 2011 mit 
jeweils 1.200,00 EUR. Weiterhin zahlt die Stiftung 100,00 EUR für die Umlage für den 
Beitrag zum Kommunalen Schadenausgleich. 

2.2.5 Finanzerträge 
 

Kontengruppe 46 1.908,28 EUR 

Das Geldvermögen der Stiftung wurde bei der HL angelegt. Hieraus erzielte die Stiftung im 
Jahr 2011 die wesentlichen Erträge. Der Haushaltsansatz betrug 4.200,00 EUR.  
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Der Haushaltsansatz wurde fortgesetzt und nicht an die seit 2007 herrschenden Gegeben-
heiten auf den Finanzmärkten (sinkendes Niveau auf dem Zinsmarkt) angeglichen. 

2.2.6 Jahresfehlbetrag – ökonomische Betrachtung 

Aufgrund der seit Jahren andauernden Niedrigzinsphase und der damit einhergehenden 
schwierigen Erwirtschaftung von Erträgen fallen die Möglichkeiten der Förderung bzw. Un-
terstützung von Jugendlichen begrenzt aus. Allein aus ökonomischer Sicht betrachtet er-
scheint der Fortbestand der Stiftung - sofern sich an der Ertragslage nichts wesentlich än-
dert - nur eingeschränkt sinnvoll. Der Verwaltungsaufwand für die HL steht momentan 
nicht in einem adäquaten Verhältnis zu dem aus der Stiftung für das Gemeinwohl gewon-
nenen Nutzen.  

Setzt man alleine die von der Stiftung zu tragenden Kosten der ILA in Relation zu den er-
wirtschafteten Erträgen, bestätigt dies die oben getroffene Feststellung (Finanzerträge 
1.908,28 EUR / ILA 1.200,00 EUR). 

Der Fehlbetrag beläuft sich insgesamt auf 4.674,74 EUR. Er setzt sich aus den Abschreibun-
gen (4.089,00 EUR), den ILA-Kosten (2.400,00 EUR für zwei Jahre), der KSA-Umlage 
(100,00 EUR) und den dagegenstehenden geringen Erträgen aus Privatrechtlichen Leis-
tungsentgelten (Miete und Erbpacht 505,98 EUR) sowie Finanzerträgen (1.908,28 EUR) zu-
sammen. Eine Verbesserung - gerade auf der Ertragsseite - ist in näherer Zukunft nicht ab-
sehbar. 

Nach Aussage des Bereichs Jugendarbeit soll es bereits vor einiger Zeit eine Anfrage seitens 
des Fachbereichs Kultur beim Bereich Recht hinsichtlich einer möglichen Auflösung der 
Stiftung gegeben haben. Das Ergebnis sei nicht bekannt. Der Bereich wurde gebeten, das 
Resultat der damaligen Anfrage zu ermitteln. 

2.2.7 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. 

2.2.8 Ein- und Auszahlung aus fremden Finanzmitteln 
 

Kontenart 672 16.946,09 EUR 

Kontenart 772 -16.946,09 EUR 

Unter den o. g. Kontenarten sollen Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende 
Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt wer-
den. Die Stiftung besaß keine Geschäftskonten. Der städtische Bereich Buchhaltung und Fi-
nanzen erledigte für die Stiftung den Zahlungsverkehr über Geschäftskonten der HL. Es gab 
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dementsprechend keine Auszahlungen, sondern nur Verschiebungen von Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der HL. 

Eine entsprechende Erläuterung der gehandhabten Praxis ist im Anhang vorhanden. Ab 
2013 erfolgt eine Umstellung, da die Stiftung ab diesem Jahr über ein eigenständiges Ge-
schäftskonto verfügt. 

2.2.9 Einzahlungen/Rückflüsse Investitionen Dritter, 
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 

 

Kontenart 686 11.265,84 EUR 

Kontenart 786 -13.846,09 EUR 

Die beiden o. g. Konten stellen Auszahlungen an Dritte (Ausleihungen) und Einzahlungen 
von Dritten (Rückflüsse getätigter Ausleihungen) dar. 

Es werden über die fraglichen Konten Forderungen der Stiftung an die HL zum Jahresbe-
ginn und -abschluss umgebucht. Da aber Gelder im eigentlichen Sinn nicht geflossen sind, 
hätte die Finanzrechnung nicht angesprochen werden dürfen. 

Der hier vermittelte Eindruck, dass Gelder an Dritte ausgeliehen und von Dritten zurückge-
zahlt wurden, ist irreführend (siehe Punkt 2.2.8). 

2.3 Anhang 

Der Anhang weicht nicht von dem übrigen Jahresabschluss ab. Die Anlagen entsprechen 
den gesetzlichen Mustern. 

In diesem Bericht ist nicht explizit auf das Stiftungsvermögen sowie die Allgemeine Rück-
lage eingegangen worden, da die Summen unverändert zum Vorjahr sind. Erläuterungen 
hinsichtlich des Erhalts des Stiftungskapitals sind im JA nicht enthalten. 

2.4 Lagebericht 

Der dem Jahresabschluss beigefügte Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Stiftung über ihre Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Fi-
nanzlage. 
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Ergebnis

Der Jahresabschluss vermittelt mit Ausnahme der Punkte Bilanzielle Abschreibungen und
Bauten auf fremdem Grund und Boden ein in allen Punkten den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung Hdl. Die Qualität des
aufgestellten IA ist gegenüber dem ersten JA erheblich verbessert worden.

Die Stiftung ist finanziell nicht in der Lage Einrichtungen der lugendhilfe zu fördern. Der
geleistete Zuschuss von 500,00 EUR ist für den Fehlbetrag von 4.674,74 EUR mit verant-
wortlich und hätte nicht ausgeschüttet werden dürfen.

Es wird keine Aussage bezüglich des Erhalts des Stiftungsvermögens getroffen. Hierzu be-
steht Erläuterungsbedarf.

Schlussbemerkung

Die wesentlichen Punkte dieses Berichtes sind am 07.02.2018 mit dem Bereich Jugendarbeit
besprochen worden.

Eine Stellungnahme der Bereiche Jugendarbeit sowie Haushalt und Steuerung, wird zu fol-
genden Textziffern bis zlum 27 .04.20t8 erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2 .2 .1

2.2.2

2.2.6

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es wird um Erläuterung der Höhe der 4
Miete und die Vorlage des dazugehörigen Vertrags gebeten.

Bilanzielle Abschreibungen 4/s

Finanzielle Auswirkungen aufgrund sinkender Erträge: Es wird gebeten, 6
das Prüfungsergebnis (Anfrage Bereich Recht) hinsichtlich einer mögli-
chen Stiftungsauflösung zu übersenden.

Ergebnis: Erläuterung des Erhalts des Stiftungsvermögens B

Unabhängig davon wird freigestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 14. März 2018
1,4.903.07.13-201 1
brlbu

Dr. Katja Schur

Anlagen:
Jahresabschluss nrm 31.12.201 1 und
Lagebericht ftir das Haushaltsjahr 2011

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stiftung Haus derlugend zum 31.12.2Afi
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